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Hausordnung 

 

1. Anmelden im Bürgerhaus 

Das Bürgerhaus hat die Aufgabe, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern und die 

Begegnung von Jung und Alt zu ermöglichen. Für Gruppen und Veranstaltende stehen in 

den beiden Häusern „Alte Post“ (AP) und „Neuburger Kasten“ (NK) Räume unterschiedlicher 

Größe und Ausstattung zur Verfügung.   

Außerhalb der Büroöffnungszeiten, an gesetzlichen Feiertagen und Wochenenden können 

die Räume nur nach Vereinbarung, mit Hauseinweisung und programmiertem Schlüssel 

genutzt werden. 

Anfrage für Raumnutzung: 

Die Anfrage für einen Raum muss rechtzeitig vor dem Beginn der ersten Veranstaltung im 

Bürgerhaus, das heißt mindestens 4 Wochen vorher, erfolgen. Für Gruppen und 

Veranstaltende, die bereits regelmäßig Räume im Bürgerhaus nutzen, müssen zusätzliche 

Termine oder neue Veranstaltungen spätestens 2 Wochen vor Beginn gemeldet werden. 

Die Anfrage kann persönlich oder telefonisch zu unseren Bürozeiten oder per E-Mail gestellt 

werden. Neuanfragen sind ausschließlich schriftlich per E-Mail oder nach 

Terminvereinbarung möglich.   

Die zuständige Person des Bürgerhauses vereinbart mit der verantwortlichen Person der 

Gruppe dann die Rahmenbedingungen (Ort, Zeit, Teilnehmendenzahl etc.). 

Eine Überlassungsvereinbarung muss von allen Gruppen und Ansprechpersonen 

unterschrieben werden. Darin wird auch festgehalten, ob ein Nutzungsentgelt erhoben wird. 

In der Regel wird eine Raumbesichtigung vor Ort durchgeführt. Bei Gruppen, die sich 

außerhalb unserer Öffnungszeiten treffen, ist eine Einweisung im Haus zwingend 

erforderlich. 

 

2. Schlüsselübergabe 

Der Chip-Schlüssel für die Türen zum jeweiligen Gebäudetrakt oder Seminarraum wird extra 

für die Gruppenleitung programmiert und muss persönlich zu unseren Öffnungszeiten 

abgeholt werden. Die Dokumentation erfolgt mit Unterschrift.   

Die Funktion des Schlüssels wird erläutert und an der Tür demonstriert. Es besteht die 

Möglichkeit, ihn vor Ort auszuprobieren. 
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Rückgabe: 
Der Schlüssel ist entweder persönlich im Büro abzugeben oder kann in den Schlüsseltresor 

der Alten Post eingeworfen werden.   

Der Verlust des Schlüssels muss sofort im zuständigen Bürgerhaus gemeldet werden, es 

haftet die verantwortliche Person der Gruppe mit 25 €. 

Die Schlüssel müssen zum Jahresende verlängert werden, wobei gegebenenfalls ein 

jährlicher Unkostenbeitrag fällig wird. 

Besonderheit Neuburger Kasten: 

Bei Veranstaltungen ab 17 Uhr oder am Wochenende muss die Gruppenleitung nach Beginn 

der jeweiligen Veranstaltung die Haupteingangstür abschließen. Damit soll verhindert 

werden, dass sich Unbefugte im Gebäude aufhalten. Nachkommende, die an den Angeboten 

teilnehmen möchten, haben die Möglichkeit, durch eine Klingel auf sich aufmerksam zu 

machen und von der Gruppenleitung eingelassen zu werden. 

 

3. Haftung 

Das Bürgerhaus haftet lediglich im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht, die in seiner 

Eigenschaft als Haus- und Grundstückseigentümerin begründet ist.   

Alle Rechte und Pflichten für die Veranstaltung liegen bei dem Verein oder der Gruppe, die 

das Bürgerhaus auch von Schadensersatzansprüchen Dritter freizuhalten hat.   

Im Einzelnen haftet der Verein oder die Gruppe insbesondere: 

 Für Schäden, die am Gebäude oder Inventar infolge der Veranstaltung entstehen. 

 Für Unfälle, die dem eigenen Personal und den Mitwirkenden bei den Vorbereitungen 

zu einer Veranstaltung bzw. bei der Veranstaltung selbst infolge Nichtbeachtung 

sicherheitspolizeilicher Vorschriften, der Vorschriften dieser Vereinbarung 

(Überlassungsvereinbarung) oder Unaufmerksamkeit zustoßen. 

Wichtiger Hinweis: 

Die Gruppenleitung haftet vollumfänglich für alle Schäden, die während der Nutzung der 

Räumlichkeiten am Gebäude oder Inventar entstehen, unabhängig davon, ob diese durch 

die Teilnehmenden oder Dritte verursacht wurden. 

 

4. Terminausfälle und Beendigung von Veranstaltungen   

Alle Terminausfälle müssen dem Bürgerhaus rechtzeitig gemeldet werden. Bis 10 Tage vor 

der Veranstaltung entstehen keine Kosten/Raumgebühren.   

Sollten Terminausfälle nicht mindestens 10 Tage vor der Veranstaltung gemeldet werden, 

wird das volle Nutzungsentgelt in Rechnung gestellt. 

Wenn Räume nicht mehr benötigt werden, muss dies dem Bürgerhaus unverzüglich 

mitgeteilt werden. Sollte ein gebuchter Raum 6 Wochen nicht genutzt worden sein, wird 

dieser für andere Gruppen freigegeben. 
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Alle Schlüssel müssen spätestens zwei Wochen nach Beendigung der Veranstaltung oder 

Gruppennutzung im Büro zurückgegeben werden. Erfolgt die Rückgabe nicht fristgerecht, gilt 

der Schlüssel als verloren, und es werden 25 € in Rechnung gestellt. Gruppeneigene 

Schränke und Fächer müssen ebenfalls spätestens zwei Wochen nach Beendigung der 

Veranstaltung oder Gruppe geräumt werden. Nach diesem Zeitpunkt wird der Inhalt vom 

Bürgerhaus entsorgt. 

 

5. GEMA   

Ehrenamtlich Tätige leisten mit ihrer Arbeit einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag. Um 

Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen in Bayern zu vereinfachen, wurde eine 

Pauschalregelung mit der GEMA vereinbart: Gemeinnützige sowie ehrenamtliche Vereine 

und Organisationen können bis zu vier Veranstaltungen im Jahr (Voraussetzung ist freier 

Eintritt) ohne GEMA-Lizenzkosten durchführen. Wichtig ist, dass die Veranstaltung trotzdem 

der GEMA gemeldet werden muss. Die Lizenzkosten werden vom Freistaat Bayern 

übernommen. Die Veranstaltenden sind für die Meldung verantwortlich (www.gema.de). 

Veranstaltungen mit Eintritt müssen von der Gruppe an die GEMA gemeldet und auch 

bezahlt werden.  

 

6. Verhalten im Bürgerhaus  

Bitte beachten Sie grundsätzlich folgende Punkte: 

 Das Bürgerhaus versteht sich als Ort der Begegnung für alle Generationen und 

Kulturen. Die Besuchenden gehen respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um. 

Niemand wird aufgrund seines kulturellen oder sozialen Hintergrunds diskriminiert. 

 Achten Sie auf die gebuchten Zeiten. Alle Teilnehmenden eines Angebotes haben 

sich an die Beginn- und Endzeiten zu halten. 

 Teilnehmende einer Veranstaltung oder Nutzung sind von den Veranstaltenden auf 

die Geltung dieser Hausordnung hinzuweisen und zu ihrer Beachtung anzuhalten. 

 Alle Besuchenden sind verpflichtet, die Räumlichkeiten und die Ausstattung 

schonend und pfleglich zu behandeln. 

 Im Bürgerhaus Alte Post muss die angegebene Personenzahl pro Raum/Trakt 

eingehalten werden (siehe Raumplan). 

 Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht unbeaufsichtigt bleiben. 

 Außerhalb der Präsenzzeiten des hauptamtlichen Personals sind die 

Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher für die Einhaltung der Verhaltensregeln 

(in der Regel für die gebuchten Räumlichkeiten) verantwortlich. Diese Zuständigkeit 

gilt nur für die gebuchten Zeitspannen. 

 Feuer, brennende Kerzen, offenes Licht, Räucherwerk und Rauchen sind 

grundsätzlich verboten! 

 Keine brennbaren Gegenstände, Flüssigkeiten o. ä. in Fluchtwegen und Räumen. 

Dies gilt auch für entleerte Behälter! 

 Strom- und Anschlussleitungen nicht überlasten, Lüftungsöffnungen nicht abdecken! 
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 Kaffeemaschinen und Wasserkocher nur auf den dafür vorgesehenen feuerfesten 

Unterlagen in den vorgesehenen Räumen betreiben! 

 Private elektrische Geräte sind, mit Ausnahme von Laptops, nur nach Rücksprache 

mit dem Bürgerhaus erlaubt. 

 Der Verein oder die Gruppe darf eigene oder fremde Einrichtungsgegenstände nur 

dann in die Räume einbringen, wenn die feuer- und sicherheitspolizeilichen 

Vorschriften beachtet werden und Rücksprache mit dem Bürgerhaus erfolgt ist. 

 Beim Mitbringen, Lagern und Ausgeben von Speisen und Getränken sind die 

Vorschriften zur Lebensmittelhygiene einzuhalten. Der Ausschank von alkoholischen 

Getränken über 15 % ist grundsätzlich nicht gestattet. 

 Alle einschlägigen Vorschriften, insbesondere die Versammlungsstättenverordnung 

(falls zutreffend), die Hygieneverordnung und das Jugendschutzgesetz, müssen bei 

den Veranstaltungen eingehalten werden. 

 Die Kenntnis über die Lage und Funktion der Feuerlöscher sowie der 

Verbandskästen ist erforderlich. 

 Flucht- und Rettungswege müssen jederzeit freigehalten werden. Die Gruppenleitung 

ist dafür verantwortlich, dass alle Teilnehmenden die Fluchtwege kennen. 

 Bei Notfällen (Feuer, Unfall etc.) sind umgehend die Rettungskräfte zu informieren 

(Notruf 112, Polizei 110). Aushänge mit Notfallinformationen befinden sich in den 

Räumen. 

 Beschädigungen und Störungen sind so bald wie möglich im Büro zu melden (am 

nächsten Werktag). 

 Keine Mitnahme von Tieren (Ausnahme Assistenzhunde). 

 Plakate, Flyer und sonstige Werbematerialien dürfen nur nach vorheriger 

ausdrücklicher Genehmigung des Bürgerhauses ausgelegt werden. 

 Den Anweisungen des Bürgerhauspersonals ist Folge zu leisten. 

 

7. Weitere Hinweise 

Lärmschutz:   

Alle Veranstaltungen sind so zu planen und durchzuführen, dass andere Nutzende nicht 

durch übermäßigen Lärm gestört werden. Dies gilt insbesondere für Veranstaltungen in den 

Abendstunden. 

Nachhaltigkeit: 

Bitte gehen Sie im Sinne der Nachhaltigkeit sparsam mit Wasser, Strom und anderen 

Ressourcen um. Müll ist ordnungsgemäß zu entsorgen, und die Vermeidung von Abfall ist 

wünschenswert. 

Barrierefreiheit: 

Die Gruppenräume im 2. OG des Bürgerhauses Neuburger Kasten sind barrierefrei 

zugänglich. Sollten besondere Anforderungen bestehen, bitten wir, dies im Vorfeld mit uns 

abzusprechen. 
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8. Beim Verlassen des Hauses 
 Der Raum ist so zu verlassen, wie er vorgefunden wurde. Tische bitte reinigen 

(Tücher und Reinigungsmittel sind vorhanden).   

 Alle Fenster, auch die in den Toiletten, müssen geschlossen werden.   

 Die Heizung ist auf Stufe 2 zu stellen.   

 Alle Lichter, auch in den Fluren, sind auszuschalten. 

 

 

 
 
Alte Post 
Kreuzstr.12, 85049 Ingolstadt 
Tel.: 0841-305 2800 
 
Neuburger Kasten 
Fechtgasse 6, 85049 Ingolstadt 
Tel.: 0841-305 2830 
 
www.buergerhaus-ingolstadt.de 
buergerhaus@ingolstadt.de 
 
 
Stand 10/2024 
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Raumpläne Alte Post 
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Raumpläne Neuburger Kasten 
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Flucht- und Rettungspläne 
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Brandschutzordnung 
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Unterweisungshilfe Brandschutz 
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Vorschriften zur Lebensmittelhygiene  
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